
 
Änderungsantrag  
der Fraktion der CDU  
zu dem Gesetzentwurf  
der Landesregierung  
für ein Finanzausgleichsänderungsgesetz 2008 in der Fassung der 
Beschlussempfehlung und des 2. Berichts des Haushaltsausschusses 
Drucks. 16/8334 zu Drucks. 16/8073 und zu Drucks. 16/7745 
 
 
 
D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n : 
 
Der Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung und des 2. 
Berichts des Haushaltsausschusses wird wie folgt geändert: 
 
Art. 1 Nr. 8 des Gesetzentwurfs wird wie folgt gefasst: 
 
"8.  § 37 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 
 a) Nach Satz 5 wird folgender Satz eingefügt:  
  "Von der Regelung in Satz 5 können die einzelnen Landkreise und 

ihre Gemeinden, soweit sie Schulträger sind, im beiderseitigen 
Einvernehmen abweichen." 

 b) Im bisherigen Satz 7 wird die Zahl "6" durch die Zahl "7" und die 
Zahl "2007" durch die Zahl "2008" ersetzt. 

 c) Im bisherigen Satz 8 wird die Zahl "6" durch die Zahl "7" ersetzt. 
 d) Im bisherigen Satz 9 wird die Zahl "7" durch die Zahl "9" ersetzt." 
 
 
Begründung: 

zu a: 
Bei Einführung einer kostendeckenden Schulumlage ist nach geltendem Fi-
nanzausgleichsrecht der Hebesatz für die Kreisumlage um die Erhöhung des 
Hebesatzes für die Schulumlage abzusenken. Aber die Gemeinden, die Schul-
träger sind, sind weiterhin mit dem unveränderten Hebesatz für die Kreisum-
lage zu belasten. Die vorgeschlagene Änderung soll nun den Gemeinden, die 
Schulträger sind, und ihren Landkreisen die Möglichkeit eröffnen, von dieser 
grundsätzlichen Regelung abzuweichen, wenn sie sich aufgrund der lokalen 
Gegebenheiten auf einen anderen Umlagesatz einigen können. 
 
Diese Regel entspricht der sogenannten "Öffnungsklausel" für den Ermäßi-
gungssatz der Sonderstatusstädte bei den Grundlagen der Kreisumlage in 
§ 37 Abs. 2 des Finanzausgleichsgesetzes. 
 
zu b: 
Zur Begründung der Änderung der Jahreszahl von 2007 in 2008 siehe Be-
gründung der Nr. 8 im Finanzausgleichsänderungsgesetz 2008. 
 
zu c und d: 
Folgeänderungen. 
 
Wiesbaden, 11. Dezember 2007 

Der Fraktionsvorsitzende: 
Dr. Wagner (Lahntal) 
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 11. 12. 2007 
Zur Behandlung im Plenum 

vorgesehen 
 

16. Wahlperiode 
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